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Alte Satzung ab 26.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Auflösung des Vereins  
 
1. Über die Auflösung des Vereins be-
schließt die Jahreshauptversammlung 
mit einer Mehrheit von fünf Sechsteln 
der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder.  
 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Elmshorn, die es 
unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke des Wassersports 
zu verwenden hat. 
 
§ 14 Satzung 
 
Die Satzung ist für jedes Mitglied bin-
dend; sie ist jedem Mitglied durch Aus-
hang im Bootshaus oder über die Inter-
netpräsenz des Vereins zugänglich. 
Satzungsänderungen sind mit Be-
schluss einer Jahreshauptversamm-
lung bei Dreiviertelmehrheit der abstim-
menden stimmberechtigten Mitglieder 
möglich.   
 
 
 

Neue Satzung ab 2026 

 
§ 13 Kinder- und Jugendschutzbe-
auftrage  
 
Der Verein verfügt über ein umfassen-
des Kinder- und Jugendschutzkonzept, 
das vom geschäftsführenden Vorstand 
beschlossen wird. Die Jahreshauptver-
sammlung wählt für die Dauer von ei-
nem Jahr zwei Kinder- und Jugend-
schutzbeauftragte. Diese fungieren im 
Rahmen des Kinder- und Jugend-
schutzkonzeptes des Vereins als unab-
hängige Vertrauenspersonen. Ein Kin-
der- und Jugendschutzbeauftragter 
bleibt so lange im Amt, bis ein Nachfol-
ger gewählt ist. 
 
 
§ 14 Auflösung des Vereins  
 
1. Über die Auflösung des Vereins be-
schließt die Jahreshauptversammlung 
mit einer Mehrheit von fünf Sechsteln 
der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder.  
 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Elmshorn, die es 
unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke des Wassersports 
zu verwenden hat. 
 
§ 15 Satzung  
 
Die Satzung ist für jedes Mitglied bin-
dend; sie ist jedem Mitglied durch Aus-
hang im Bootshaus oder über die Inter-
netpräsenz des Vereins zugänglich. 
Satzungsänderungen sind mit Be-
schluss einer Jahreshauptversamm-
lung bei Dreiviertelmehrheit der abstim-
menden stimmberechtigten Mitglieder 
möglich.  
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Alte Satzung ab 26.10.2022 

 
§ 15 Inkrafttreten der Satzung  
 
Die neue Satzung wird nach den Ge-
nehmigungen durch die Jahreshaupt-
versammlung vom 30.03.2022 und den 
Nachbesserungen durch die außeror-
dentliche Jahreshauptversammlung 
vom 26.10.2022 sowie der Eintragung 
in das Vereinsregister wirksam. Gleich-
zeitig tritt die Satzung in der Fassung 
vom 11.03.2020 außer Kraft.  
 
In dieser Satzung sind immer alle Ge-
schlechter gemeint, auch wenn die 
männliche Person gewählt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Neue Satzung ab 2026 

 
§ 16 Inkrafttreten der Satzung  
 
Die neue Satzung wird nach der Ge-
nehmigung durch die Jahreshauptver-
sammlung vom 25.03.2026 und der 
Eintragung in das Vereinsregister wirk-
sam. Gleichzeitig tritt die Satzung in der 
Fassung vom 26.10.2022 außer Kraft.  
 
 
 
 
In dieser Satzung sind immer alle Ge-
schlechter gemeint, auch wenn die 
männliche Person gewählt wurde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


